
 

 

Z-40.11-216  17. Juni 2015   
1. August 2019  

Haase GFK-Technik GmbH 

Adolphstraße 62 

01900 Großröhrsdorf  

 

Doppelwandige Flachbodenbehälter aus GF-UP bzw. GF-PHA mit innerer Vlies- bzw. 

Chemieschutzschicht,  

Typ S 10 D, S 13 D, S 15 D, S 17 D, S 19 D, S 22 D, S25 D, S 30 D, S35 D und S 40 D  

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.11-216 vom 
4. August 2015. 
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.    
  

 

17.06.2015 II 24-1.40.11-79/14 

über die Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 4. August 2014 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen 
Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Übersetzung hat 
die deutsche Fassung Vorrang. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
ergänzt: 

 

Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind stehende zylindrische, 
doppelwandige Flachbodenbehälter aus textilglasverstärktem ungesättigtem Polyesterharz 
bzw. Phenacrylatharz mit einer inneren Schutzschicht (Vliesschicht oder Chemieschutz-
schicht). Die Behälter sind in Anlage 1 dargestellt. 

(2) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt auch für die Verwendung der Behälter in 
durch Erdbeben gefährdeten Gebieten. 

(3) Die Behälter dürfen in Gebäuden und im Freien aufgestellt werden, jedoch nicht in explo-
sionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. Die am Aufstellungsort auf die Behälter 
einwirkende Windlast (Böengeschwindigkeitsdruck nach DIN EN 1991-1-4/NA:2010-121 
Abschnitt 10.3) darf maximal q = 0,8 kN/m² und der charakteristische Wert der Schneelast 
auf dem Boden darf maximal sk = 1,49 kN/m² betragen. 

(4) Die Behälter dürfen zur drucklosen Lagerung von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt 
über 100 °C und einer Dichte bis 1,5 kg/dm³ verwendet werden. Die maximale Betriebs-
temperatur darf 80 °C betragen, sofern in den Medienlisten nach Absatz (5) keine Einschrän-
kungen der Temperatur vorgesehen sind. Zur Berücksichtigung von Überdrücken oder 
Unterdrücken, die beim drucklosen Betrieb entstehen können, sind Überdrücke von 0,02 bar 
und Unterdrücke von 0,01 bar angesetzt. 

(5) Flüssigkeiten nach den Medienlisten 40-2.1.1, 40-2.1.2 und 40-2.1.32 erfordern keinen 
gesonderten Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit des Behälterwerkstoffes. Dies gilt 
nicht für Schwefelsäure und für die in der Medienliste 40-2.1.3 aufgeführten Flüssigkeiten 
der Medienklasse IV, da die für anorganische oxidierende Säuren und Schwefelsäure gefor-
derten Grenzdehnungen des Traglaminats von 0,25 % überschritten sein können. 

(6) An den Überwachungsraum ist ein nach dem Unterdruckverfahren arbeitender Leck-
anzeiger mit mindestens 325 mbar Alarmunterdruck anzuschließen.  

(7) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.  

(8) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfällt für den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG3. Der Verwender hat 
jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu prüfen, ob die gesamte 
Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese für den Zulassungsgegenstand 
entfällt. 

 (9) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) 
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und 
nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung. 

 

 
1 

 DIN EN 1991-1-4/NA:2010-10 Nationaler Anhang - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1 - 4: Allge-

meine Einwirkungen Windlasten 
2
  Medienlisten 40-2.1.1, 40-2.1.2 und 40-2.1.3, Ausgabe September 2011, erhältlich beim Deutschen Institut für Bau-

technik (DIBt) 
3
  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 
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Der Abschnitt 4 wird durch folgenden Absatz ergänzt: 
 (6) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 41494 sind die 

Behälter gemäß den Angaben der Hinterlegung im Deutschen Institut für Bautechnik zu 
verankern. 

 
Der Abschnitt 5.1.5 wird um den folgenden Abschnitt ergänzt: 
 (6) Bei Betrieb der Behälter in einem durch Erdbeben gefährdeten Gebiet ist nach dem 

Eintreten eines Erdbebens durch einen Fachbetrieb im Sinne von § 3 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31. März 2010 (BGBl. I S. 377) 
zu prüfen, ob ein einwandfreier Weiterbetrieb gewährleistet ist. 

 

Die Anlage 1.3 wird durch die Anlage 1.3 dieses Bescheides ersetzt. 
 

 

Holger Eggert  Beglaubigt 

Referatsleiter 

 
4
  DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten – Lastannahmen, Bemessung und Aus-

führung üblicher Hochbauten 
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der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
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Doppelwandige Flachbodenbehälter aus GF-UP bzw. GF-PHA mit innerer Vlies- bzw. 
Chemieschutzschicht,  
Typ S 10 D, S 13 D, S 15 D, S 17 D, S 19 D, S 22 D, S25 D, S 30 D, S35 D und S 40 D 
Verbindung Mantel-Boden 
Verankerung bei Außenaufstellung gegen Wind 
 

 
 

Anlage 1.3 

Doppelwandige Flachbodenbehälter aus GF-UP bzw. GF-PHA mit innerer Vlies- bzw. 
Chemieschutzschicht 
 
Verbindung Mantel-Boden 
Verankerung bei Außenaufstellung gegen Wind 
 

 
 

Anlage 1.3 

 
Die dargestellte Verankerung dient der Windverankerung bei Außenaufstellung. Die Konstruktion und die Anzahl 
der Verankerungen bei der Aufstellung in Erdbebengebieten gemäß Abschnitt 4 Absatz 6 ist beim DIBt hinterlegt. 
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